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Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith hat in seiner Sitzung vom 
24.02.2015 nachstehende Beschlüsse gefasst: 
 

 

TOP 1: Genehmigung des Sitzungsprotokolls der Gemeinderatssitzung 
vom 16.12.2014 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt mit 12 Ja-Stimmen, 1 
Nein-Stimme und 1 Enthaltung das Sitzungsprotokoll der Gemeinderatssitzung v. 
16.12.2014 vollinhaltlich zu genehmigen! 
 

 

TOP 2: Genehmigung des Voranschlages 2015 und des Mittelfristigen 
Finanzplanes für die Jahre 2016-2018 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt mit 13 Ja-Stimmen und 
1 Nein-Stimme den Voranschlag 2015 vollinhaltlich zu genehmigen. Der 
Voranschlag 2015 sieht folgende Einnahmen und Ausgaben vor: 
Einnahmen im ordentlichen Haushalt:   EUR 4.770.400,00  
Ausgaben im ordentlichen Haushalt:   EUR 4.770.400,00  
Einnahmen im außerordentlichen Haushalt:  EUR 1.221.400,00  
Ausgaben im außerordentlichen Haushalt:  EUR 1.221.400,00  
Summe der Einnahmen:     EUR 5.991.800,00  
Summe der Ausgaben:      EUR 5.991.800,00  
 

 

TOP 2.1: Beschlussfassung der Satzung für die Errichtung einer 
Bringungsgemeinschaft "Forststraße Tegestal" und die Übereinkunft 

nach dem Tiroler Forstgesetz sowie der Wegeordnung für die o.g. 
Forststraße. 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith bestimmt mit 14 Ja-Stimmen 
(einstimmig) dem TOP 2.1 die Dringlichkeit gem. TGO zuzuerkennen und 
nachträglich auf die Tagesordnung zu nehmen.  
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nassereith beschließt mit 13 Ja-Stimmen und 
1-Enthaltung den Vorliegenden Verträgen  

- Übereinkunft nach dem Tiroler Forstgesetz „Forststraße Tegestal“ 

K U N D M A C H U N G  
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- Satzung zu Bringungsgemeinschaft „Forststraße Tegestal“  
- Wegeordnung zur „Forststraße Tegestal“ 

die Zustimmung zu erteilen (siehe Anlage 1). 
 

 

TOP 3: Anträge, Anfragen und Allfälliges 
 

Zu diesem Tagesordnungspunkt wurden keine Beschlüsse gefasst.  
 
 
 
Gemäß § 115 Abs. 2 der Tiroler Gemeindeordnung 2001 können Gemeindebewohner, die 
behaupten, dass durch diesen Beschluss des Gemeinderates Gesetze oder Verordnungen verletzt 
wurden beim Gemeindeamt Nassereith schriftlich Aufsichtsbeschwerde erheben. 

 
Nassereith, am 24.02.2015 
 
 
 
 
 
Schriftführer        Der Bürgermeister 
Martin Föger             
 
 
 
 
kundgemacht am:  26.02.2016  
abgenommen am: 16.03.2016  
      

Falbesoner Reinhold 


